
 
Gemeinsame Erklärung des Vorstandes und des Aufsichtsrates der 
Franconofurt AG, Frankfurt am Main, zu den Empfehlungen der Regierungs-
kommission Deutscher Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG 
 

I. Entsprechenserklärung  
 

Nach § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten 
Aktiengesellschaft jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz 
im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten 
Empfehlungen der »Regierungskommission Deutscher Corporate Governance 
Kodex« entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet 
wurden oder werden. Die Erklärung ist den Aktionären dauerhaft zugänglich zu 
machen. 
 
Der Deutsche Corporate Governance Kodex (»Kodex«) enthält - neben 
Darstellungen des geltenden Aktienrechts - Empfehlungen, von denen die 
Gesellschaften abweichen können; sie sind dann aber verpflichtet, dies jährlich offen 
zu legen und die Abweichungen zu begründen.  
 
Die nachfolgende Erklärung bezieht sich auf die Kodex-Fassung vom 16.06.2009, die 
am 05.08.2009 im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der Franconofurt AG erklären, dass den Empfehlungen der 
»Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex« grundsätzlich 
entsprochen wurde und zum Zeitpunkt dieser Erklärung entsprochen wird. Vorstand 
und Aufsichtsrat der Franconofurt AG beabsichtigen, die Empfehlungen auch in 
Zukunft zu beachten.  
 
Lediglich den folgenden Empfehlungen des Kodex wurde im Zeitraum seit der 
Abgabe der letzten Erklärung am 12. März 2010 bis zum Zeitpunkt dieser Erklärung 
(Erklärungszeitraum) nur zeitweise bzw. nicht entsprochen: 
 

II. Abweichungen von den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
 
 

1. Variable Vergütung (Kodex Ziffer 4.2.3) 
 
Nach Ziffer 4.2.3 des Kodex soll bei der Ausgestaltung von variablen 
Vergütungsbestandteilen sowohl der positiven als auch der negativen Entwicklungen 
des Unternehmens Rechnung getragen werden. Bei der Ausgestaltung der variablen 
Vergütungsbestandteile der Vorstandsvergütung der Franconofurt AG wird der 
negativen Entwicklung des Unternehmens insofern Rechnung getragen, dass der 
Anspruch auf einen Bonus nur bei Erreichen positiven Ergebnisses entsteht. Werden 
die vereinbarten Größenordnungen nicht erreicht, so entsteht kein Anspruch auf die 
Bonuszahlung. Vorstand und Aufsichtsrat halten diese Regelung in Anbetracht der 
konservativen Vorstandsvergütungspolitik der Franconofurt AG für ausreichend.  
 
Zudem sind Vorstand und Aufsichtsrats der Franconofurt AG der Ansicht, dass es 
nicht praktikabel ist, bereits bei Abschluss eines Vorstandsvertrags eine Regelung 
über die Abfindungszahlung bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne 
wichtigen Grund aufzunehmen. Auch ließe sich die im Vorstandsvertrag enthaltene 
Begrenzung der Abfindungshöhe in den entscheidenden Fällen – jedenfalls faktisch – 
nicht ohne Weiteres einseitig von der Gesellschaft durchsetzen. Darüber hinaus 
könnte eine solche vorab getroffene Vereinbarung den konkreten Umständen, die 
später zu einer vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit führen, und der 
übrigen Situation des Einzelfalls zum Zeitpunkt der Beendigung nicht hinreichend 



Rechnung tragen. Den Grundgedanken der Empfehlung berücksichtigt die 
Franconofurt AG aber insoweit, als sie an ihrer bisherigen Praxis festhält, im Falle der 
vorzeitigen einvernehmlichen Aufhebung eines Vorstandsvertrags eine 
Abfindungsregelung mit dem betroffenen Vorstandsmitglied zu vereinbaren, die dem 
Gebot der Angemessenheit entspricht. 
 
Die Franconofurt AG plant, das Vergütungssystem des Vorstands weiter den 
Empfehlungen des Kodex anzupassen, allerdings ohne den Empfehlungen in Ziffer 
4.2.3 des Kodex in jedem Einzelfall zu befolgen. 
 
 

2. Die Franconofurt AG legt die Gesamtvergütung jedes Vorstandsmitglieds – 
individualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen – nicht im Vergütungs-
bericht als Bestandteil des Corporate Governance Berichts offen (Kodex Ziffer 
4.2.5). 
 
Die Gesellschaft legt die individualisierte Vergütung des Vorstandes entsprechend 
der gesetzlichen Regelung im Anhang des Jahresabschlusses offen. Daher hält es 
die Gesellschaft für nicht notwendig, die Vergütung noch einmal zu veröffentlichen. 
 
 

3. Die Franconofurt AG bildet keine gesonderten Aufsichtsratsausschüsse (Kodex 
Ziffer 5.3). 
 
Die Gesellschaft sieht von der Bildung gesonderter Aufsichtsratsausschüsse auf 
Grund der Größe der Gesellschaft sowie der Tatsache, dass dem Aufsichtsrat nur 
drei Mitglieder angehören, ab.  
 
 

4. Die Franconofurt AG legt keine Altersgrenze für die Aufsichtsratsmitglieder fest 
(Kodex Ziffer 5.4.1)  
 
Die Gesellschaft möchte sich die Möglichkeit offen lassen, von der Expertise erfahre-
ner und langjähriger Aufsichtsratsmitglieder zu profitieren. Eine Altersgrenze schränkt 
die Wahlrechte der Aktionäre ein und könnte eine qualifizierte und erfolgreiche 
Aufsichtsratsarbeit beenden. 

  
 

5. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten lediglich eine feste und keine 
erfolgsorientierte Vergütung (Kodex Ziffer 5.4.6) 
 
Die Gesellschaft räumt keine erfolgsorientierte Vergütung ein, da die Anforderungen 
an den Aufsichtsrat unabhängig von dem Unternehmensergebnis gleich bleibend 
hoch sind. Sie ist der Ansicht, dass der Aufsichtsrat im Hinblick auf seine gesetzliche 
Überwachungsaufgabe weder einer vom Unternehmensergebnis abhängige Vergü-
tung noch eines sonstigen Anreizes bedarf. 
 

  
6. Die Franconofurt AG weist die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder – indi-

vidualisiert und aufgegliedert nach Bestandteilen – nicht im Corporate Gover-
nance Bericht aus (Kodex Ziffer 5.4.6). 
 
Die Gesellschaft weist die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder bereits im Anhang 
des Jahresabschlusses aus. Daher hält es die Gesellschaft für nicht notwendig, die 
Vergütung noch einmal zu veröffentlichen. 
 



7. Der Besitz von Aktien von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, sofern er 
einen Anteil von 1% aller von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien übersteigt, 
wird nicht im Corporate Governance Bericht angegeben (Kodex Ziffer 6.6). 
 
Die Gesellschaft gibt etwaigen Aktienbesitz der Vorstands- und Aufsichtsratsmit-
glieder im bereits im Anhang des Jahresabschlusses an. Die gesetzlichen 
Verpflichtungen sind aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft 
ausreichend, um den internationalen Transparenzrichtlinien zu entsprechen.  
 
 
 

8. Die Franconofurt AG veröffentlicht Zwischenberichte nicht binnen der im 
Corporate Governance Kodex empfohlenen Frist von 45 Tagen nach Ende des 
Berichtszeitraumes (Kodex Ziffer 7.1.2 Satz 4). 
 
Die Gesellschaft veröffentlicht die Zwischenberichte innerhalb der gesetzlich vorge-
schriebenen Fristen. Aufgrund der erforderlichen zeitlichen Abläufe für eine sorgfälti-
ge Erstellung von Abschlüssen und Unternehmensberichten sind frühere Veröffent-
lichungstermine nicht möglich. 
 
 

9. Die Franconofurt AG veröffentlicht den Konzernabschluss nicht binnen der im 
Corporate Governance Kodex empfohlenen Frist von 90 Tagen nach Ende des 
Berichtszeitraumes (Kodex Ziffer 7.1.2 Satz 4). 
 
Der Konzernabschluss wird von der Gesellschaft innerhalb der gesetzlich vorge-
schriebenen Fristen veröffentlicht. Aufgrund der erforderlichen zeitlichen Abläufe für 
eine sorgfältige Erstellung von  Abschlüssen und Unternehmensberichten sind frühe-
re Veröffentlichungstermine nicht möglich. 
 
 
Frankfurt, den 21. April 2010 
 

 
 
  
 
 Bruno Kling Metehan Sen 
 Vorsitzender des Aufsichtsrates Vorstandssprecher 
 


